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August 2021 

Einführung 

Die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe hat im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine 

lange Tradition. Darauf aufbauend gibt es seit 2011 eine enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit auch in der gemeinsamen Umsetzung von schulischen Hilfen. Dabei ist beab-

sichtigt, schulinterne Ressourcen und Hilfen nach § 35a SGB VIII synergetisch ineinander 

greifen zu lassen mit dem Ziel, rechtskreisübergreifend bedarfsgerechte Hilfen umzusetzen.  

Die Kooperationspartner in diesem Projekt haben sich auf die Ziele, die Arbeitsweisen sowie 

mit Blick auf die jeweiligen Zuständigkeiten auf die gemeinsamen Aufgaben und Leistungen 

sowie auf die Grundlagen der Finanzierungmodalitäten für vernetzte Angebote verständigt. 

Erreicht werden sollen mit diesen Angeboten die bedarfsgerechte Unterstützung von Schü-

lerinnen und Schülern mit einem Leistungsanspruch nach § 35a SGB VIII und die rechts-

kreisübergreifende Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe.  

Das Jugendamt und das Schulamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde haben den wechsel-

seitigen Nutzen einer Kooperation erkannt. Aufbauend auf das im Kreis Rendsburg-Eckern-

förde laufende Kooperationsprojekt zur inklusiven Beschulung sollen mit dieser neuen Ver-

einbarung die Zusammenarbeit beider Systeme und die Verzahnung der Angebote neu ak-

zentuiert sowie die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der gemeinsamen Leistungen 

aktualisiert werden. 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Feld benötigen Schule und Jugendhilfe 

klare Rahmenbedingungen, eindeutig beschriebene Regelungsstrukturen für multiprofessi-

onelle Teamarbeit, eine verlässliche Ressourcenplanung sowie eine fortlaufende Professio-

nalisierung des an den Schulen tätigen Personals. 

Die folgenden Unterlagen und Arbeitsmaterialien stellen die fachlichen Grundlagen der Zu-

sammenarbeit dar.  

Den Start macht das Konzept, das die Ziele, Partner und Struktur des Projektes beschreibt.  

Die organisatorische und fachliche Umsetzung des Konzepts wird in der Rahmenvereinba-

rung beschrieben, die danach folgt. Darin einbezogen sind zudem die Leistungserbringer 

(Durchführungsträger) der Unterstützungsleistungen und ebenso die weiteren Gremien der 

Projektumsetzung.  

Es folgen Grafiken des Projektaufbaus und der Gesamtdarstellung.  

Abschließend folgen noch die verwendeten Arbeitsmaterialien wie Antrag, Schweige-

pflichtentbindung, Angabenbogen, Erstkontaktbogen, Bogen der Teilhabe-Einschätzung 

und weitere erforderliche Unterlagen. 

 

Rendsburg, August 2021 

Kerstin Engels, Schulrätin 
Maike Jennert, Schulrätin 

Thomas Voerste 
Jugendamtsleitung 
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Konzept 
 

1. Ziele des Projektes 

• Alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und beteiligten Gemeinschafts-

schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit Anspruch auf Unterstützungsleistung 

(Teilhabe an Bildung) nach dem § 35a SGB VIII erhalten eine bedarfsgerechte Hilfe.  

• Schulen, Schulamt und Jugendamt beteiligen sich im Rahmen ihrer Aufgaben ko-

operativ an dem Projekt. 

• Die Kostensteigerungen bei den Unterstützungsleistungen werden begrenzt.  

 

Für die Zielumsetzung ergeben sich folgende Handlungsschritte: 

a) Entwicklung von rechtskreisübergreifenden Verfahren, die bedarfsgerechte Hilfen für 

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf zur inklusiven Be-

schulung sicherstellen. 

b) Weiterentwicklung der erprobten Zusammenarbeit wie Organisationsformen, Teil-

nehmende und zeitliche Abläufe. 

c) Ressourcen der Schule und der Jugendhilfe werden in einer regionalen Koordinie-

rungsgruppe zusammengetragen und für die erforderlichen Hilfen eingesetzt. 

d) Entwicklung eines Evaluationskonzeptes (bezüglich Fallzahlen, Prozess, Ergebnis) 

 

2. Projektbeteiligte 
 

• Fachbereich Jugend und Familie des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
o FG Teilhabe junge Menschen 
o Jugend- und Sozialdienst  
o Koordination Schule-Jugendhilfe 

• Schulamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
o Alle Grundschulen 
o Alle Förderzentren 
o Alle Gemeinschaftsschulen  
o Beauftragte des Schulamtes für Schulbegleitung 

• Freie Träger der Jugendhilfe zur Durchführung der Hilfen (Durchführungsträger)  
 

3. Projektstruktur 
 

Nach der Bewilligung einer individuellen Hilfe nach Beratung in einer Regionalen Koor-

dinierungsgruppe obliegt die Durchführung der einzelnen Hilfen den Durchführungsträ-

gern. Das Einzugsgebiet des Kreises wird in sechs Regionen aufgeteilt, für jede Region 

wird ein gesondertes Budget berechnet. Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren. 

Nähere Informationen zur Projektstruktur: siehe Rahmenvereinbarung  

4.  Evaluation 
 

Der Prozess wird durch die Kreiskoordination Schule-JH bezüglich der Fallzahlen sowie 

der Prozess- und Ergebnisqualität evaluiert. 
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Rahmenvereinbarung 
 

Rahmenvereinbarung 

Kooperationen zwischen Schule, Jugendhilfe und Leistungserbringer (Durchfüh-
rungsträger) für die Umsetzung inklusiver Beschulung in Grundschulen und in betei-
ligten Gemeinschaftsschulen im Projektzeitraum Schuljahre 2021/2022 bis 2023/2024 
 
1. Gegenstand der Vereinbarung 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Kooperation von Schule (Schulamt), Fachbereich Ju-

gend- und Familie (Jugendamt) zur Umsetzung rechtskreisübergreifender, bedarfsgerechter 

Hilfen zur inklusiven Beschulung nach § 35a SGB VIII im Einzelfall in Zusammenarbeit mit 

den Durchführungsträgern in Grund- und beteiligten Gemeinschaftsschulen des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde. 

 

2. Kooperationspartner und Durchführungsträger 

2.1. Kooperationspartner dieser Vereinbarung sind: 

• das Schulamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

• das Jugendamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

• die vier Förderzentren ‚Lernen‘ des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

• alle schulamtsgebundenen Grund- und Gemeinschaftsschulen im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 

• das Gymnasium Hohe Geest mit Gemeinschaftsschule aus Hohenwestedt 

• die Gemeinschaftsschule Heinrich-Heine in Büdelsdorf 

• die Gemeinschaftsschule Hans-Brüggemann in Bordesholm 

• partiell: das Landesförderzentrum Autistisches Verhalten des Landes Schleswig-Hol-
stein 
 

2.2. Leistungserbringer (Durchführungsträger) dieser Vereinbarung sind: 

• Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. 

• AWO Schleswig-Holstein, vertreten durch die Psychosozialen Dienste Neumünster. 

• JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost im Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein. 

• Soziales mit Herz und Verstand 

• Soziales mit Herz Süd 

Bei Interesse können weitere Durchführungsträger mit einbezogen werden. 

Sofern im Einzelfall Hilfen auf Wunsch der Leistungsberechtigten durch einen hier nicht auf-

geführten Leistungserbringer erbracht werden sollen, findet dies im §5 SGB VIII Berücksich-

tigung. 

3. Ziele 

• Alle Schülerinnen und Schüler der Grund- und beteiligten Gemeinschaftsschulen 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde sowie des Gymnasiums Hohe Geest mit An-
spruch auf Unterstützungsleistung (Teilhabe an Bildung) nach dem § 35a SGB VIII 
erhalten eine bedarfsgerechte Hilfe. 
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• Schulen, Schulamt und Jugendamt kooperieren im Rahmen ihrer Aufgaben im Pro-
jekt. 

• Die Kostensteigerungen bei den Unterstützungsleistungen werden begrenzt. 

• Es erfolgt eine fallbezogene Überprüfung der Ressourcen sowohl von Seiten der 
Schule als auch der Jugendhilfe.  

• Die Durchführungsträger der Hilfen (freie Träger der Jugendhilfe) bilden eine Ver-
antwortungsgemeinschaft, die in Übereinstimmung mit der Gewährleistung der er-
forderlichen Hilfen einerseits und des kooperativen Handelns in eigener Verantwor-
tung andererseits programmatisch verwirklicht wird. Die Einhaltung qualitativer Stan-
dards auf der Grundlage der bestehenden Praxis wird gemeinsam mit den beteilig-
ten Durchführungsträgern in einem dafür eingerichteten Qualitätszirkel vertrauens-
voll sichergestellt.  
 
 

4. Aufgaben und Leistungen 
 

4.1  Aufgabe Jugendamt 
 

• Teilnahme an der Steuerungsgruppe „Projekt inklusive Beschulung“.  

• Teilnahme an den Regionalen Koordinierungsgruppen und Entscheidung über 
Hilfen für die Umsetzung inklusiver Beschulung nach § 35a SGB VIII und 
Durchführung der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII. 

• Teilnahme am Projektbeirat. 

• Bereitstellung von Stundenbudgets zur Erfüllung der Aufgabe nach § 35a SGB 
VIII. 

• Durchführung der Evaluation. 

• Durchführung des Qualitätszirkels „Standards in der Umsetzung von Unterstüt-
zungsleistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 35a SGB VIII“ 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern der Rahmenvereinbarung. 
 

4.2  Aufgabe Schulamt 
 

• Teilnahme an der Steuerungsgruppe „Projekt inklusive Beschulung“. 

• Teilnahme am Projektbeirat.  

• Einsatz von schulischen Ressourcen zur Umsetzung inklusiver Beschulung. 

• Beteiligung an den Entscheidungen über Hilfen für die Umsetzung inklusiver 
Beschulung nach § 35a SGB VIII. 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern der Rahmenvereinbarung. 
 

4.3 Aufgaben Förderzentrum (FÖZ) 
 

• Beratende Beteiligung der FÖZ-L Leitung bei Entscheidungen zur Hilfegewäh-
rung in den Regionalen Koordinierungsgruppen. 

• Einsatz der Beratungslehrkräfte für schulische Entwicklungshilfe (BE-Lehr-
kräfte) durch die FÖZ-L Leitung für die Fallarbeit unterstützungsbedürftiger 
Schülerinnen und Schüler. 

• Beteiligung der FÖZ-L Leitung bei der Weiterentwicklung rechtskreisübergrei-
fender Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe. 

• Weiterleiten der vollständigen Unterlagen von BE an die Fachkraft TjM, Fallbe-
ratung, Rückmeldung an BE. 
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• Mitarbeit der BE-Lehrkräfte an der Fallarbeit und Hilfeumsetzung unterstüt-
zungsbedürftiger Schülerinnen und Schüler, ausgenommen Schülerinnen und 
Schüler mit alleiniger Autismus-Spektrum-Störung.  
 

4.4 Aufgaben Landesförderzentrum Autistisches Verhalten 
 

• Beratende Beteiligung der fallzuständigen Fachkraft nach eigenem, zeitlichem 
Ermessen.  

• Informationsabgleich zur Optimierung der Unterstützungsleistung für Schülerin-
nen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung. 

• Partiell Beteiligung in einer regionalen Koordinierungsgruppe nach eigenem, 
zeitlichem Ermessen.  
 

4.5 Aufgaben der Grund- und Gemeinschaftsschulen 
 

• Beteiligung der Schulleitung bei Entscheidungen zur Hilfegewährung. 

• Beteiligung der Schulleitung an der Weiterentwicklung rechtskreisübergreifen-
der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe im Rahmen der Regionalen 
Koordinierungsgruppen. 

• Fallbezogene und rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit der Schulleitung 
mit anderen Schulleitungen zur Umsetzung von Hilfen für unterstützungsbe-
dürftige Schülerinnen und Schüler. 

• Einsatz eigener schulischer Ressourcen wie z. B. Schulassistenz bei der Hilfe-
umsetzung von unterstützungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern.  

 
4.6 Aufgaben Durchführungsträger 

 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schulamt und Jugendamt. 

• Bereitstellung, Organisation und Durchführung des Einsatzes geeigneten Un-
terstützungspersonals (z. B. Schulbegleitung). 

• Optimierung des Einsatzes des Unterstützungspersonals im Rahmen des ver-
einbarten Stundenbudgets (z. B. über Zusammenführung von hilfeberechtigten 
Schülerinnen und Schülern oder zeitversetztem Einsatz von z. B. Schulbeglei-
tung bei gleichzeitiger Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Hilfe). 

• Beratende Teilnahme an den Regionalen Koordinierungsgruppengesprächen. 

• Kooperation mit anderen Durchführungsträgern bei Einhaltung qualitativer 
Standards zur Umsetzung von z. B. Schulbegleitung innerhalb eines Qualitäts-
zirkels unter Federführung des Jugendamtes. Die jeweiligen, vereinbarten Ent-
gelte mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bleiben davon unberührt.  

• Beteiligung und Teilnahme im Projektbeirat. 

• Beteiligung und Teilnahme im Qualitätszirkel „Standards in der Umsetzung von 
Unterstützungsleistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 35a SGB VIII“. Ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit Schulamt, Jugendamt, Schulen, Förderzen-
tren und weiteren beteiligten Durchführungsträgern. 

 
 

 
5 Projekt-Aufbau 

 

5.1 Gremien 
 

• Steuerungsgruppe „Projekt inklusive Beschulung“ des Kreises Rendsburg-
Eckernförde 



 

7 

 

• Projektbeirat 

• Qualitätszirkel „Standards zur Umsetzung von Unterstützungsleistungen zur 
Teilhabe an Bildung nach § 35a SGB VIII“ 

• Regionale Koordinierungsgruppe (Reko) 

 

5.2 Steuerungsgruppe „Projekt inklusive Beschulung“ 

Der Prozess wird von der Steuerungsgruppe „Projekt inklusive Beschulung“ 

begleitet und zusammengeführt. Die Steuerungsgruppe definiert den Prozess-

verlauf, gibt Entwicklungsaufträge und autorisiert Ergebnisse. 

Teilnehmende: 

• Vorsitz des Jugendhilfeausschusses des Kreises; 

• Schulrätinnen;  

• Leitung Fachbereich Jugend und Familie;  

• Fachdienstleitung 3.2 und 3.3;  

• Beauftragte*r des Schulamtes für das „Projekt inklusive Beschulung“;  

• Beauftragte*r des Schulamtes für Inklusion;  

• Projektleitung Teilhabe junge Menschen;  

• Jugendhilfeplanung und 

• Kreiskoordination Schule – Jugendhilfe 

Die Steuerungsgruppe „Projekt inklusive Beschulung“ trifft sich 4 x jährlich. 

5.3 Projektbeirat 
 

• Der Projektbeirat unterstützt und berät die Steuerungsgruppe bei Fragen zur 
operativen Umsetzung des Projektes „Inklusive Beschulung in Grund und be-
teiligten Gemeinschaftsschulen im Projektzeitraum Schuljahre 2021/2022 – 
2023/2024“.  

• Teilnehmende: Schulrätin/ Schulrat, Fachdienstleitung 3.2, eine Vertretung je 
Durchführungsträger, Beauftragte*r des Schulamtes für das Projekt inklusive 
Beschulung, Koordinator*in Schule – Jugendhilfe. Projektleitung Fachgruppe 
Teilhabe junge Menschen. 

• Der Projektbeirat trifft sich zweimal jährlich.  
 

5.4 Qualitätszirkel 
 

• Der Qualitätszirkel „Standards in der Umsetzung von Unterstützungsleistungen 
zur Teilhabe an Bildung nach § 35a SGB VIII“ dient der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit der Durchführungsträger miteinander und mit der Fachgruppe 
Teilhabe jungen Menschen (Jugendamt). Der Qualitätszirkel schafft eine ver-
lässliche und abgestimmte Einhaltung der Umsetzung bei Unterstützungsleis-
tungen nach § 35a SGB VIII. Zudem werden fachliche Standards abgestimmt 
und vereinbart. 

• Teilnehmende: Projektleitung Fachgruppe Teilhabe junge Menschen, beteiligte 
Durchführungsträger. 

• Der Qualitätszirkel trifft sich mindestens zweimal jährlich.   
 

5.5 Regionale Koordinierungsgruppe 
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• Die Umsetzung des Projektes findet in sechs Regionalen Koordinierungsgrup-
pen (sogenannte Reko´s) statt.  

• Die Reko`s orientieren sich an den Zuständigkeitsgebieten der Förderzentren: 
o Altenholz 
o Eckernförde 
o Rendsburg 
o Nortorf (mit Hohenwestedt und Todenbüttel/ Hanerau-Hademarschen) 

• Entscheidungsträger der jeweiligen Regionalen Koordinierungsgruppe für den 
Bereich GS und GemS sind die Schulleitung der Grundschulen bzw. Schullei-
tung der Gemeinschaftsschulen sowie die Projektleitung der Fachgruppe Teil-
habe junge Menschen. Weitere Schulleitungen können einbezogen werden. 

• Beratend wirken die zuständige FÖZ-L Leitung, die Teamleitung des regional 
zuständigen Jugend- und Sozialdienstes (JSD) sowie ggf. ein Durchführungs-
träger der schulischen Hilfen (z. B. Schulbegleitungen) mit. 

• Jede Regionale Koordinierungsgruppe trifft sich alle sechs Wochen (Ferienzei-
ten bleiben unberücksichtigt).  

 
5.6.  Aufgaben der regionalen Koordinierungsgruppe 

 

• Beratung und Entscheidung über Unterstützungsleistungen zur Teilhabe an Bil-
dung nach § 35a SGB VIII. 

• Vergabe der entschiedenen Hilfen an einen Durchführungsträger nach 
Vergabe-Kriterien innerhalb der Rahmenvereinbarung (zurzeit: Zielerreichung, 
Preis, Flexibilität, Wunsch- und Wahlrecht, Fallmenge). 

• Beratung zum Umgang mit pädagogisch herausforderndem Verhalten von 
Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung der in Schule zur Verfügung 
stehenden Ressourcen. 

• Bewirtschaftung des bezogenen Stundenbudgets für Unterstützungsleistungen 
auf der Grundlage von Stundenkontingenten je Regionaler Koordinierungs-
gruppe. 

• Weiterentwicklung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit. 

• Ressourcen von Schule und Jugendamt werden in regionalen Koordinierungs-
gruppen zusammengetragen und für die erforderlichen Hilfen eingesetzt. Ge-
meinsam wird der Ressourceneinsatz gesteuert. 

 
Aufgabenverteilung im Einzelnen: 

Fachkraft Fachgruppe (FG TjM) 

Teilhabe junge Menschen: 

Formale Antragsbearbeitung § 35a SGB VIII 

BE-Lehrkraft: Unterstützende Zusammenstellung relevanter 

Daten des Antrags auf Unterstützung der/s be-

troffenen Schüler/in, ggf. ergänzende Teilhabe-

einschätzung aus schulischer Sicht. 

Fachkraft FG TjM / BE-Lehrkraft: Fallvorbereitung und Falldarstellung 

Schulleitung GS oder GemS   

und Projektleitung FG TjM: 

Fall-Entscheidung  
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Vertreter*in des Schulamtes: Punktuelle Begleitung und Schnittstelle zu 

übergeordneten Gremien 

Vertreter*in des Jugendamtes: Punktuelle Begleitung und Schnittstelle zu 

übergeordneten Gremien und Evaluation des 

Projekts 

FÖZ-Leitung: Weiterleiten der vollständigen Unterlagen von 

BE an Fachkraft FG TjM, Fallberatung, Rück-

meldung an BE 

Durchführungsträger: Falldurchführung der Hilfe, Koordination und 

Optimierung der schulischen Hilfen in der Re-

gion. Informelle Abstimmung mit anderen 

Durchführungsträgern.  

 

4.1.1. Aufgaben für den Leistungserbringer der Jugendhilfe – Durchführungsträger 

• Bereitstellung und Organisation des Einsatzes geeigneter Kräfte für die Unterstüt-

zungsleistung. 

• Optimierung vom Einsatz der Fachkräfte im Rahmen des festgelegten Budgets. 

• Teilnahme an den regionalen Koordinierungsgruppen. 

• Ggf. Kooperation mit anderen Durchführungsträgern bestehender ‚Schulischer Hil-

fen‘.  

• Teilnahme an Hilfeplangesprächen und vorbereitend Berichtserstellung. 

• Informationsabgleich mit den beteiligten Durchführungsträgern. 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jugendamt, Schulamt und den beteiligten 

Schulen.  

 

6. Budget/ Kosten 

• Jeder Regionalen Koordinierungsgruppe (Reko) wird ein Wochenstundenbudget für 

die Erbringung von Unterstützungsleistungen nach § 35a SGB VIII zur Verfügung ge-

stellt. Die Administration des Wochenstunden-Budgets liegt in der Hand der Projekt-

leitung der FG Teilhabe junge Menschen. 

• Die Regionale Koordinierungsgruppe erfüllt ihre Aufgabe mit den durch die Koopera-

tionspartner zur Verfügung gestellten Ressourcen. Kann die Aufgabenerfüllung aus 

nicht vorhersehbaren, gewichtigen Gründen durch die Regionale Koordinierungs-

gruppe nicht gewährleistet werden, informiert sie die Vertreter/-innen des Schulam-

tes und des Jugendamtes über die Ursachen und die bisherigen Lösungsversuche.  

• Für die Teilnahme an den Regionalen Koordinierungsgruppensitzungen wird dem 

teilnehmenden Durchführungsträger eine jährliche Pauschale je Reko gezahlt. Damit 

sind Teilnahme, Vorbereitung und Fahrtaufwand abgegolten. Die Höhe bemisst sich 

an der durchschnittlichen Vergütung einer Fachleistungsstunde für eine Fachkraft 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe im Umfang bis zu 18 Stunden pro Schuljahr.  
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7. Evaluation 

Der Erfolg der vereinbarten Maßnahmen wird auf der Grundlage der vereinbarten Ziele 

fortlaufend evaluiert. Instrumente zur Evaluation werden zum Zeitpunkt der Evaluation 

entwickelt und mit den Projektpartnern abgestimmt. 

 

8. Laufzeit 
 

• Die Rahmenvereinbarung gilt für den Zeitraum vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2024.  

• Jeder Durchführungsträger hat die Möglichkeit, bis zu den Osterferien eines jeweili-
gen Schuljahres unter Angaben von Gründen aus der Rahmenvereinbarung mit Wir-
kung zum Ende des laufenden Schuljahres auszutreten.  

 
 

9. Zustimmung 
 

Mit der Aushändigung dieser Projektmappe ist eine allgemeine Zustimmung verbunden.  
 

Gesamtdarstellung 
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Regionale Koordinierungsgruppen und Schulen 
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Projektaufbau  

Ebene der Fallentscheidung 
 

 



 

13 

 

 

Übersicht Schulen und Förderzentren 
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Unterlagen 

Antrag 
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Schweigepflichtentbindung 
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Angaben zum Kind/ Familie 
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Beratungsbogen Schule 
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Teilhabe-Bogen 
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Beispiel: Teilhabebogen 
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Bericht des Durchführungsträgers 
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Info-Bogen Schule 
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Übersicht der erforderlichen Unterlagen und Arbeitsschritte 
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Schlusswort 
 

Damit sind die Unterlagen mit dem aktuellen Stand (Oktober 22) vollständig. Vollständig mit dem 

aktuellen Stand (!) und wir bitten um Verständnis, wenn sich im Laufe der Zeit Veränderungen erge-

ben. Wir passen diese dann schnellstmöglichst an. 

 

Vielen Dank und gute Zusammenarbeit! 

 

 

 


